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Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 039-23

Amt: Stadtbauamt Datum: 27.02.2023
Verfasser: Distler, Matthias AZ: 613.23

Gremium Termin Ö-Status Zuständigkeit

Technischer- und Umweltausschuss 16.03.2023 Ö Beschlussfassung

Information über die Aufstellung der Teilfortschreibung des Regionalplans
Hochrhein-Bodensee "Planungsoffensive Erneuerbare Energien"

Sachverhalt:
Nach dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg soll für jede Region in Baden-Württemberg 2
% der Regionsfläche für Wind- und Solarenergie gesichert werden. Davon entfallen entsprechend
dem Flächenziel des Bundes 1,8 % auf die Windenergie.

Am 06.12.22 hat die Verbandsversammlung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee den
Beschluss zur Aufstellung der Teilfortschreibung „Windenergie“ und „Photovoltaik“ des
Regionalplans Hochrhein-Bodensee gefasst. Mit der Teilfortschreibung sollen jeweils Gebiete für
Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Regionalplan festgelegt sowie
energiebezogene Grundsätze erneuert werden. Die beiden Themenbereiche werden in zwei
separaten Planungsverfahren bearbeitet.

Gem. § 9 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) werden die Gemeinden im Rahmen der
Unterrichtung gebeten zu beabsichtigten oder bereits laufenden Planungen und Maßnahmen
Informationen, welche für die weitere Planaufstellung bedeutsam sein könnten, mitzuteilen. Im
Anschluss, in der zweiten Jahreshälfte, erfolgt das informelle Gemeindegespräch mit der
Ausweisung von Konzentrationszonen über welches der Gemeinderat dann informiert wird.

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat im Vorfeld über die rechtlichen Grundlagen, den
Privilegierungstatbestand ab dem 01.01.23, den gesetzlichen Rahmen mit Neuregelungen ab
dem 01.02.23 und die damit verbundenen Auswirkungen auf regionalplanerischer Ebene
informiert. Hierüber wird in der kommenden Sitzung berichtet.

Beschluss:

Anlagen:


